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Die Europäische Union verpflichtet mit verschiedenen 

neuen Vorschriften immer mehr Unternehmen dazu, 

ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit offenzule-

gen. Manche Unternehmen erstellen auch bereits auf 

freiwilliger Basis Nachhaltigkeitsberichte. Eine aktu-

elle Unternehmensbefragung zeigt, dass die Nachhal-

tigkeitsberichte zusätzlichen Aufwand bei den Unter-

nehmen verursachen und wie sie diesen bewältigen. 

EU-Politik forciert Transparenz 

Eine wesentliche Säule des EU Green Deal, der europä-

ischen klimafreundlichen Wachstumsstrategie, ist die 

Schaffung eines nachhaltigen Finanzwesens 

(sustainable finance), um Kapitalströme in die zur Errei-

chung der Klimaneutralität bis 2050 notwendigen Inves-

titionen in Umwelt- und Klimaschutz umzulenken. Zur 

Erhöhung der Vergleichbarkeit hat die europäische 

Union neue Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung verabschiedet, auch um die Transparenz be-

züglich des Einbezugs von Nachhaltigkeitskriterien bei 

Investitionsentscheidungen zu erhöhen. Die wichtigs-

ten drei neuen EU-Regularien zur Unternehmenstrans-

parenz sind die EU-Taxonomie, die auf Finanzunterneh-

men zugeschnittene EU-Offenlegungspflicht 

(Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) so-

wie die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhal-

tigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainablity Re-

porting Directive (CSRD)) (BDI/DRSC, 2024, FfE, 2022). 

Die EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) formuliert un-

ternehmens- und produktbezogene Offenlegungs-

pflichten für Finanzmarktteilnehmende sowie für Fi-

nanzberatende. Mit der EU-Taxonomie-Verordnung 

wurden Kriterien aufgestellt, wann eine 

Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig gilt. Die EU-Richtlinie 

zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung (CSRD) ist ein weiteres Instrument auf dem Weg zu 

einer nachhaltigen Wirtschaft (DIHK, 2024). 

Künftig mehr Unternehmen verpflichtet 

Bereits seit 2017 sind große Unternehmen von öffentli-

chem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten nach der 

CSR-Richtlinie (Non-financial Reporting Directive) ver-

pflichtet, Informationen über ihre Geschäftstätigkeit 

und den Umgang mit sozialen und ökologischen Heraus-

forderungen durch die Veröffentlichung einer nichtfi-

nanziellen Erklärung zu folgenden Themen offenzule-

gen oder zu erläutern, warum sie darüber nicht berich-

ten wollen: Umweltthemen, soziale und die Beschäftig-

ten betreffende Aspekte, Menschenrechte, Korrupti-

ons- und Bestechungsbekämpfung sowie Diversitätsfra-

gen in Aufsichtsräten.  

Mit der EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhal-

tigkeitsberichterstattung (CSRD) wird die bestehende 

Richtlinie deutlich erweitert, mit dem Ziel verlässliche 

und vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen zur 

Bewertung von nicht-finanziellen Unternehmensleis-

tungen zu erhalten. Damit sollen nicht nur verbindliche 

EU-Standards für die EU-Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung eingeführt werden, sondern schrittweise deutlich 

mehr Unternehmen verpflichtet werden, einen Nach-

haltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Dies hat zur Folge, 

dass die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in 

Deutschland von den bislang 500 Unternehmen auf 

etwa 15.000 Unternehmen steigen wird (DIHK, 2024; 

UBA, 2024). Die Umsetzung der CSRD in deutsches 
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Recht soll bis zum 6. Juli 2024 erfolgen. Im März 2024 

wurde hierfür ein Referentenentwurf aus dem Bundes-

ministerium der Justiz vorgestellt, der im Wesentlichen 

die EU-Richtlinie umsetzt. Vorgesehen ist auch, dass 

künftig der Sorgfaltspflichtenbericht im Rahmen des 

deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes ent-

fallen kann, wenn ein nach den CSRD-Regeln erstellter 

Nachhaltigkeitsbericht erstellt und veröffentlicht wird. 

Große Unternehmen: Berichte nicht neu 

Im Frühjahr 2024 wurden knapp 900 Unternehmen aus 

den Industrie- sowie den unternehmensnahen Dienst-

leistungsbranchen mit mindestens einem sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten im Rahmen des IW-Zu-

kunftspanels für das Projekt SCI4climate.NRW befragt, 

ob, für wen und wie sie Nachhaltigkeitsberichte erstel-

len. 

Zahlreiche Unternehmen erstellen Nachhaltigkeitsbe-

richte bereits auf freiwilliger Basis oder planen dies. Da-

bei zeigt sich, dass der Anteil, der Unternehmen, die 

freiwillig oder künftig einen Bericht anfertigen, mit der 

Unternehmensgröße deutlich ansteigt. Während drei 

von zehn kleinen Unternehmen (1 bis 49 

Mitarbeitende) freiwillig einen Bericht erstellen oder 

dies planen, sind es neun von zehn großen Unterneh-

men (ab 250 Mitarbeitende), die gesetzlich verpflichtet 

oder freiwillig einen Bericht erstellen oder dies planen. 

Das überrascht nicht, da viele dieser Unternehmen suk-

zessive berichtspflichtig werden und dies schon vorbe-

reiten. 

Unternehmerische Nachhaltigkeitsberichterstattung 

hat das Ziel, verschiedene Stakeholder über Nachhaltig-

keitsaspekte zu informieren. Laut der Umfrage sind das 

insbesondere direkte Geschäftspartner, beispielsweise 

aufgrund von Anforderungen seitens der Kunden und 

Auftraggeber (72 Prozent), aber auch die Belegschaft 

und die Öffentlichkeit (51 Prozent) sowie externe Kapi-

talgeber für bessere Finanzierungsbedingungen bei 

Banken und am Kapitalmarkt (23 Prozent). Bei Unter-

nehmen, die exportieren, haben direkte Geschäfts-

partner als Zielgruppe eine noch höhere Bedeutung mit 

77 Prozent. Während von den kleinen Unternehmen 

(bis 49 Mitarbeitende), die einen Nachhaltigkeitsbericht 

erstellen, nur jedes zweite einen Bericht für die Beleg-

schaft und Öffentlichkeit anfertigt, sind es mehr als drei 

Viertel der größeren Unternehmen. 
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Kleine Firmen ohne spezialisierte Kräfte 

Befragt nach den Maßnahmen, die Unternehmen zur 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ergrif-

fen haben bzw. planen, zeigt sich, dass in jedem zweiten 

Unternehmen, insbesondere bei den kleinen Unterneh-

men (bis 49 Mitarbeitende), die nachhaltigkeitsbezoge-

nen Aufgaben Mitarbeitende schon übernehmen oder 

künftig übernehmen sollen, ohne dafür speziell weiter-

gebildet worden zu sein. 

45 Prozent derjenigen Unternehmen, die bereits einen 

Nachhaltigkeitsbericht erstellen, geben aber auch an, 

ihre Mitarbeitende speziell weitergebildet zu haben. 

Bei denjenigen Unternehmen, die bisher die Berichter-

stattung noch planen, sind es knapp zwei Fünftel der 

Unternehmen. Vor allem große Unternehmen (ab 250 

Mitarbeitende) setzen hier auf spezielle Weiterbildung 

– hier sind es 58 Prozent, die die Berichterstattung so 

bereits umsetzen oder dies planen (Abbildung). 

Ein Fünftel der Unternehmen, die schon Erfahrung mit 

Nachhaltigkeitsberichten haben, beauftragen dafür ex-

terne Dienstleister wie Beratungsfirmen oder Wirt-

schaftsprüfungsunternehmen. Bei den Unternehmen, 

die die Berichterstattung bisher lediglich planen, ist es 

eines von vier Unternehmen, die auf externe Dienstleis-

ter zurückgreifen wollen. Während kleine Unterneh-

men dies deutlich seltener bereits machen oder planen 

(20 Prozent), nutzen vor allem mittelgroße Unterneh-

men (50 bis 249 Mitarbeitende) mit 40 Prozent und 

auch große Unternehmen (ab 250 Mitarbeitende) mit 

knapp einem Drittel deutlich häufiger eine solche Lö-

sung außerhalb des Unternehmens. 

Nur wenige Unternehmen haben neues qualifiziertes 

Personal hierfür eingestellt (8 Prozent) oder planen dies 

(3 Prozent). Dieser Anteil der Unternehmen, die dies be-

reits machen oder planen, steigt deutlich mit der Unter-

nehmensgröße: von 4 Prozent (bis 49 Mitarbeitende), 

über 15 Prozent (50 bis 250 Mitarbeitende) auf 26 Pro-

zent (ab 250 Mitarbeitende).  

Fazit 

Die Standardisierung der Berichtspflichten kann die 

Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit von Unter-

nehmensaktivitäten für Investoren und andere Interes-

sengruppen, einschließlich Nichtregierungsorganisatio-

nen verbessern. Mithilfe der Berichterstattungsstan-

dards können sowohl die Kreditrisiken als auch die 

Umweltfreundlichkeit der vorgestellten Projekte von 

den Anlegern besser bewertet und mit ähnlichen Pro-

jekten anderer Unternehmen verglichen werden. Aller-

dings fußt die Klassifizierung im Rahmen der EU-Taxo-

nomie auf politischen Deals, durch die beispielsweise 

Atom- und Gaskraftwerke gleichermaßen als klima-

freundlich gelten. 

Kosten und Verwaltungsaufwand der zusätzlichen 

Pflichten sind erheblich. Zumal durch die Senkung der 

Schwellenwerte in Bezug auf die Verpflichtung zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht nur weitaus 

mehr Unternehmen unmittelbar berichtspflichtig wer-

den, sondern diese auch ihre Zulieferer auffordern wer-

den, entsprechende Informationen zu liefern. Deswe-

gen müssen die Anforderungen verhältnismäßig sein 

und sich auf ein Minimum beschränken, da KMU nicht 

in der Lage sein werden, umfangreiche Berichte zu er-

stellen. Die Befragungsergebnisse lassen vermuten, 

dass vor allem kleinere Unternehmen nur begrenzt 

über die notwendigen Ressourcen verfügen, um neues 

Personal einzustellen, ihr bestehendes Personal weiter-

zubilden oder auf externe Dienstleister zurückzugrei-

fen. Neugründungen und Neuansiedlungen können 

dadurch erschwert werden. 
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